
DR Absatz Verwan-
te AR Name Daten-

typ May (V)

SBM-2

SBM-3

SBM-3 9 AR 5- AR 6 
Alle betroffenen Gemeinden, die durch das Vorhaben wesentlich beeinträchtigt werden können, sind in den 
Offenlegungsumfang gemäß ESRS 2 einbezogen.

semi-narrative Y

SBM-3 9 a) AR 7 Beschreibung der Arten betroffener Gemeinschaften, die wesentlichen Auswirkungen ausgesetzt sind narrative Y

SBM-3 9 a i)-iv) AR 7
Arten von Gemeinschaften, die durch ihre eigene Geschäftstätigkeit oder die Wertschöpfungskette wesentlichen 
Auswirkungen ausgesetzt sind

semi-narrative Y

SBM-3 9 b Auftreten wesentlicher negativer Auswirkungen (betroffene Gemeinden) semi-narrative Y

SBM-3 9 c
 Beschreibung der Aktivitäten, die positive Auswirkungen haben, und der Arten betroffener Gemeinschaften, die positiv 
betroffen sind oder positiv beeinflusst werden könnten

narrative Y

SBM-3 9 d
 Beschreibung der wesentlichen Risiken und Chancen, die sich aus Auswirkungen und Abhängigkeiten von betroffenen 
Gemeinschaften ergeben

narrative Y

SBM-3 10
Offenlegung, ob und wie das Unternehmen ein Verständnis dafür entwickelt hat, wie betroffene Gemeinschaften mit 
bestimmten Merkmalen oder Menschen, die in bestimmten Kontexten leben, oder Menschen, die bestimmte Aktivitäten 
durchführen, einem höheren Schadensrisiko ausgesetzt sein können.

narrative Y

SBM-3 11 AR 8
 Offenlegung, welche der wesentlichen Risiken und Chancen, die sich aus Auswirkungen und Abhängigkeiten von 
betroffenen Gemeinschaften ergeben, Auswirkungen auf bestimmte Gruppen haben

narrative Y

S3-1

S3-1 14
Richtlinien zur Bewältigung wesentlicher Auswirkungen, Risiken und Chancen im Zusammenhang mit betroffenen 
Gemeinschaften [siehe ESRS 2 MDR-P]

MDR-P j

S3-1 14
Richtlinien zum Umgang mit wesentlichen Auswirkungen, Risiken und Chancen im Zusammenhang mit betroffenen 
Gemeinden, einschließlich bestimmter betroffener Gemeinden oder aller betroffenen Gemeinden

semi-narrative Y

S3-1 15
Offenlegung aller besonderen politischen Bestimmungen zur Verhinderung und Bewältigung von Auswirkungen auf 
indigene Völker

narrative j

S3-1 16 Beschreibung relevanter menschenrechtspolitischer Verpflichtungen, die für betroffene Gemeinschaften relevant sind narrative SFDR Y

S3-1 16 a
Offenlegung des allgemeinen Ansatzes in Bezug auf die Achtung der Menschenrechte von Gemeinschaften und 
insbesondere indigenen Völkern

narrative SFDR Y

S3-1 16 b Offenlegung des allgemeinen Ansatzes in Bezug auf die Zusammenarbeit mit betroffenen Gemeinschaften narrative SFDR Y

S3-1 16 c
 Offenlegung des allgemeinen Ansatzes in Bezug auf Maßnahmen zur Bereitstellung und (oder) Ermöglichung der Abhilfe 
bei Menschenrechtsauswirkungen

narrative SFDR Y

S3-1 17 AR 10  Offenlegung, ob und wie die Strategien mit relevanten international anerkannten Instrumenten in Einklang stehen narrative SFDR Y

S3-1 17
Offenlegung des Ausmaßes und Angabe der Art von Fällen der Nichteinhaltung der UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und 
Menschenrechte, der ILO-Erklärung über grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit oder der OECD-Leitsätze für 
multinationale Unternehmen, an denen betroffene Gemeinschaften beteiligt sind

narrative
SFDR +
Bench-

mark
Y

S3-1 AR 9  Offenlegung von Erläuterungen zu wesentlichen Änderungen der im Berichtsjahr verabschiedeten Richtlinien narrative Y V

S3-1 AR 11
Offenlegung einer Veranschaulichung der Arten der Kommunikation seiner Richtlinien gegenüber den Personen, 
Personengruppen oder Organisationen, für die sie relevant sind

narrative Y V

62 Offenlegungen, die gemeldet werden müssen, falls das Unternehmen keine Richtlinien verabschiedet hat Y

S3-2

S3-2 21 AR 16
 Offenlegung, wie die Perspektiven der betroffenen Gemeinschaften Entscheidungen oder Aktivitäten beeinflussen, die 
auf die Bewältigung tatsächlicher und potenzieller Auswirkungen abzielen

narrative Y

ESRS S3-Betroffene Gemeinschaften Datenpunkte

HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Vorabentwurf vorbehaltlich der Genehmigung durch EFRAG SRB [Änderungen vorbehalten] 

ANWEISUNGEN 
1) Die in ESRS E1 gemeldeten DPs unterliegen einer Wesentlichkeitsbewertung. 
2) Mit Ausnahme der DPs in IRO1, die unabhängig vom Ergebnis der Wesentlichkeitsbewertung offengelegt werden müssen [ESRS 1 Abs. 29] ist keine dieser DPs anwendbar, wenn das Thema nicht wesentlich ist. 
3) Es sind nicht alle DPs zu melden, wenn das Unternehmen nicht die entsprechenden Richtlinien übernommen, die entsprechenden Maßnahmen umgesetzt oder die entsprechenden Ziele in Bezug auf einen als wesentlich bewerteten 
Nachhaltigkeitsaspekt festgelegt hat [siehe ESRS 1 Abs. 33]. 
4) Zusammenstellung der Angaben, die im 1. Berichtsjahr verpflichtend sind
 
Nicht enthalten sind 
- die Angaben, die Unternehmen mit weniger als 750 Mitarbeitern weglassen
- Angaben, die gemäß ESRS 1 Anhang C schrittweise eingeführt und 
- Angaben, die nur optional angegeben ("May")
werden können.

Ziel des ESRS - E1 ist es, ein Verständnis zu vermitteln, 
a) wie sich das Unternehmen in Bezug auf wesentliche positive und negative, tatsächliche und potenzielle Auswirkungen auf den Klimawandel auswirkt
b) wie die Klimaschutzbemühungen des Unternehmens im Einklang mit dem Übereinkommen in Paris und dem Ziel der Begrenzung der Erderwärmung auf
1,5

℃℃

 übereinstimmen
c) wie es dem Unternehmen gelingt, seine Strategie und sein Geschäftsmodell im Einklang mit nachhaltiger Wirtschaft anzupassen
d) alle weiteren Maßnahmen des Unternehmens zur Verhinderung, Minderung und Behebung negativer Auswirkungen und zum Umgang mit Risiken und Chancen
e) Eigenschaften, Art und Umfang der wesentlichen Risiken und Chancen des Unternehmens, die sich aus den Auswirkungen und Abhängigkeiten des Unternehmens
in Bezug auf den Klimawandel ergeben
f)  finanziellen Auswirkungen der Risiken und Chancen, die sich aus den Auswirkungen und Abhängigkeiten des Unternehmens in Bezug auf den Klimawandel
ergeben

Interessen und Standpunkte der Interessenträger

Verfahren zur Einbeziehung betroffener Gemeinschaften in Bezug auf Auswirkungen
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Strategien im Zusammenhang mit betroffenen Gemeinschaften

Wesentliche Auswirkungen, Risiken und Chancen und ihr Zusammenspiel mit Strategie und Geschäftsmodell
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4

Beachte: Nicht amtliche Übersetzung 
der vorläufigen ESRS-Datenpunkte

zur Unterstützung bei der praktischen Umsetzung

- Anhang B – ESRS 2 (SFDR + SÄULE 3 + Benchmark
+ CL)

- Offenzulegende DPs im Falle einer schrittweisen
Einführung [Anhang C – ESRS 1] Unternehmen mit
weniger als 750 Mitarbeitern

- Anhang C – ESRS 1 [DPs unterliegen der
schrittweisen Einführung]

A B C

AA

B

C
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S3-2 21 a
Die Zusammenarbeit erfolgt direkt mit den betroffenen Gemeinden oder ihren legitimen Vertretern oder mit 
glaubwürdigen Stellvertretern

semi-narrative Y

S3-2 21 b AR 15
 Offenlegung der Phase, in der das Engagement stattfindet, der Art des Engagements und der Häufigkeit des 
Engagements

narrative Y

S3-2 21 c AR 14-15
 Offenlegung der Funktion und der höchsten Rolle innerhalb des Unternehmens, die die operative Verantwortung dafür 
trägt, sicherzustellen, dass das Engagement stattfindet und dass die Ergebnisse in den Ansatz des Unternehmens 
einfließen

narrative Y

S3-2 21 d Offenlegung, wie das Unternehmen die Wirksamkeit seines Engagements für betroffene Gemeinschaften bewertet narrative Y

S3-2 22
Offenlegung der Schritte, die unternommen wurden, um Einblick in die Perspektiven der betroffenen Gemeinschaften zu 
gewinnen, die besonders anfällig für Auswirkungen und (oder) marginalisiert sein können

narrative Y

S3-2 23 AR 13
Offenlegung, wie das Unternehmen bei seinem Stakeholder-Engagement-Ansatz die besonderen Rechte der indigenen 
Völker berücksichtigt und deren Einhaltung gewährleistet

narrative j

S3-2 24
Erklärung für den Fall, dass das Unternehmen kein allgemeines Verfahren zur Einbindung der betroffenen Gemeinden 
eingeführt hat

narrative Y

S3-2 24
Offenlegung des Zeitrahmens für die Einführung eines allgemeinen Prozesses zur Einbindung der betroffenen 
Gemeinschaften, falls das Unternehmen keinen allgemeinen Prozess zur Einbindung eingeführt hat

narrative Y V

S3-3

S3-3 27 a AR 17, AR 22
 Offenlegung des allgemeinen Ansatzes und der Verfahren zur Bereitstellung oder Mitwirkung an Abhilfemaßnahmen, 
wenn das Unternehmen festgestellt hat, dass dies erhebliche negative Auswirkungen auf die betroffenen 
Gemeinschaften hat

narrative Y

S3-3 27 b AR 18  Offenlegung spezifischer Kanäle, über die betroffene Gemeinschaften Bedenken oder Bedürfnisse direkt beim 
Unternehmen äußern und diese ansprechen können

narrative Y

S3-3 27 c  Offenlegung von Prozessen, durch die das Unternehmen die Verfügbarkeit von Kanälen unterstützt oder erfordert narrative Y

S3-3 27 d AR 24 Offenlegung, wie angesprochene und behandelte Probleme verfolgt und überwacht werden und wie die Effektivität der 
Kanäle sichergestellt wird

narrative Y

S3-3 28 AR 23  Offenlegung, wie beurteilt wird, dass betroffene Gemeinschaften sich der Strukturen oder Prozesse bewusst sind und 
ihnen vertrauen, um ihre Bedenken oder Bedürfnisse zu äußern und darauf einzugehen

narrative Y

S3-3 28 Es gelten Richtlinien zum Schutz vor Vergeltungsmaßnahmen für Personen, die Kanäle nutzen, um Bedenken oder 
Bedürfnisse zu äußern

semi-narrative Y

S3-3 29 Erklärung für den Fall, dass das Unternehmen kein allgemeines Verfahren zur Einbindung der betroffenen Gemeinden 
eingeführt hat

narrative Y

S3-3 29  Offenlegung des Zeitrahmens für die Einrichtung von Kanälen oder Prozessen zur Äußerung von Bedenken narrative Y V

S3-3 AR 19 Offenlegung, ob und wie betroffene Gemeinschaften auf Kanäle auf der Ebene des Unternehmens zugreifen können, 
von dem sie betroffen sind

narrative Y V

S3-3 AR 20 Mechanismen Dritter sind für alle betroffenen Gemeinschaften zugänglich semi-narrative Y V

S3-3 AR 21 Beschwerden werden vertraulich und unter Wahrung der Persönlichkeitsrechte und des Datenschutzes behandelt semi-narrative Y V

S3-3 AR 21 Betroffene Gemeinschaften können anonyme Kanäle nutzen, um Bedenken oder Bedürfnisse zu äußern semi-narrative Y V

S3-4

S3-4 Aktionspläne und Ressourcen zur Bewältigung der wesentlichen Auswirkungen, Risiken und Chancen im Zusammenhang 
mit den betroffenen Gemeinden [siehe ESRS 2 – MDR-A]

MDR-A Y

S3-4 32 a AR 28-29, AR 36  Beschreibung der ergriffenen, geplanten oder laufenden Maßnahmen zur Verhinderung, Milderung oder Behebung 
erheblicher negativer Auswirkungen auf betroffene Gemeinden

narrative Y

S3-4 32 b Beschreibung, ob und wie das Unternehmen Maßnahmen ergriffen hat, um Abhilfe in Bezug auf eine tatsächliche 
wesentliche Auswirkung zu schaffen oder zu ermöglichen

narrative Y

S3-4 32 c AR 37  Beschreibung zusätzlicher Initiativen oder Prozesse, deren Hauptzweck darin besteht, positive Auswirkungen auf die 
betroffenen Gemeinden zu erzielen

narrative Y

S3-4 32 d AR 31- AR 33  Beschreibung, wie die Wirksamkeit von Maßnahmen oder Initiativen zur Erzielung von Ergebnissen für betroffene 
Gemeinschaften verfolgt und bewertet wird

narrative Y

S3-4 33 a AR 26  Beschreibung von Prozessen zur Ermittlung, welche Maßnahmen als Reaktion auf bestimmte tatsächliche oder 
potenzielle wesentliche negative Auswirkungen auf betroffene Gemeinschaften erforderlich und angemessen sind

narrative Y

S3-4 33 b  Beschreibung des Ansatzes zum Ergreifen von Maßnahmen in Bezug auf spezifische materielle Auswirkungen auf 
betroffene Gemeinschaften

narrative Y

S3-4 33 c
 Beschreibung des Ansatzes, um sicherzustellen, dass Prozesse zur Bereitstellung oder Ermöglichung von Abhilfe im Falle 
erheblicher negativer Auswirkungen auf betroffene Gemeinschaften verfügbar und in ihrer Umsetzung und ihren 
Ergebnissen wirksam sind

narrative Y

S3-4 34 a AR 38-40, AR 42
Beschreibung, welche Maßnahmen zur Minderung wesentlicher Risiken, die sich aus Auswirkungen auf und 
Abhängigkeiten von betroffenen Gemeinden ergeben, geplant oder im Gange sind, und wie die Wirksamkeit verfolgt 
wird

narrative Y

S3-4 34 b  Beschreibung, welche Maßnahmen geplant sind oder durchgeführt werden, um wesentliche Chancen in Bezug auf die 
betroffenen Gemeinschaften zu verfolgen

narrative Y

S3-4 35 AR 30  Offenlegung, ob und wie sichergestellt wird, dass die eigenen Praktiken keine wesentlichen negativen Auswirkungen auf 
die betroffenen Gemeinden haben oder dazu beitragen

narrative Y

S3-4 36  Offenlegung schwerwiegender Menschenrechtsverletzungen und Vorfälle im Zusammenhang mit betroffenen 
Gemeinschaften

narrative SFDR Y

S3-4 38  Offenlegung der Ressourcen, die für die Bewältigung wesentlicher Auswirkungen bereitgestellt werden narrative Y

S3-4 AR 25 a  Offenlegung allgemeiner und spezifischer Ansätze zur Bewältigung wesentlicher negativer Auswirkungen narrative Y V

S3-4 AR 25 b AR 37 Offenlegung von Sozialinvestitionen oder anderen Entwicklungsprogrammen, die darauf abzielen, zu zusätzlichen 
wesentlichen positiven Auswirkungen beizutragen

narrative Y V

S3-4 AR 25 c Offenlegung der Fortschritte des Unternehmens im Berichtszeitraum narrative Y V

S3-4 AR 25 d  Offenlegung der Ziele für eine kontinuierliche Verbesserung narrative Y V
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Verfahren zur Behebung negativer Auswirkungen und Kanäle, über die betroffene Gemeinschaften Bedenken äußern können

Ergreifung von Maßnahmen in Bezug auf wesentliche Auswirkungen und Ansätze zur Minderung wesentlicher Risiken
und zur Nutzung wesentlicher Chancen in Zusammmenhang mit betroffenen Gemeinschaften sowie die Wirksamkeit

dieser Maßnahmen und Ansötze
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S3-4 AR 27 Offenlegung, ob und wie das Unternehmen versucht, Einfluss auf relevante Geschäftsbeziehungen auszuüben, um 
wesentliche negative Auswirkungen auf die betroffenen Gemeinden zu bewältigen

narrative Y V

S3-4 AR 28  Offenlegung, wie die Beteiligung an Branchen- oder Multi-Stakeholder-Initiativen und die eigene Beteiligung des 
Unternehmens darauf abzielen, wesentliche Auswirkungen zu bewältigen

narrative Y V

S3-4 AR 34 a)  Offenlegung der Rolle betroffener Gemeinschaften bei Entscheidungen hinsichtlich der Gestaltung und Umsetzung von 
Programmen oder Prozessen

narrative Y V

S3-4 AR 34 b)  Informationen über beabsichtigte oder erreichte positive Ergebnisse von Programmen oder Prozessen für betroffene 
Gemeinschaften

narrative Y V

S3-4 AR 34 c) Erläuterung des ungefähren Umfangs der von den beschriebenen Sozialinvestitions- oder Entwicklungsprogrammen 
betroffenen Gemeinden und ggf. die Begründung für die Auswahl bestimmter Gemeinden

narrative Y V

S3-4 AR 35 Initiativen oder Prozesse, deren Hauptziel darin besteht, positive Auswirkungen für die betroffenen Gemeinschaften zu 
erzielen, sollen auch die Erreichung eines oder mehrerer Ziele für nachhaltige Entwicklung unterstützen.

semi-narrative Y V

S3-4 AR 43 Beschreibung der internen Funktionen, die an der Bewältigung von Auswirkungen beteiligt sind, sowie der von den 
internen Funktionen ergriffenen Maßnahmen zur Bewältigung negativer und Förderung positiver Auswirkungen

narrative Y V

62 Offenlegungen, die gemeldet werden müssen, wenn das Unternehmen keine Maßnahmen ergriffen hat Y

S3-5

S3-5 41 AR 45-AR 47 Festlegung von Zielen zur Bewältigung wesentlicher Auswirkungen, Risiken und Chancen im Zusammenhang mit 
betroffenen Gemeinschaften [siehe ESRS 2 – MDR-T]

MDR-T Y

S3-5 42 a Offenlegung, wie betroffene Gemeinden direkt an der Festlegung von Zielen beteiligt waren narrative Y

S3-5 42 b Offenlegung, wie betroffene Communities direkt in die Verfolgung der Leistung im Vergleich zu den Zielen eingebunden 
wurden

narrative Y

S3-5 42 c Offenlegung, wie betroffene Gemeinden direkt daran beteiligt waren, aus der Leistung des Unternehmens Lehren oder 
Verbesserungen zu ziehen

narrative Y

S3-5 AR 44 a Offenlegung der beabsichtigten Ergebnisse, die im Leben der betroffenen Gemeinschaften erzielt werden sollen narrative Y V

S3-5 AR 44 b Informationen über die zeitliche Stabilität des Ziels in Bezug auf Definitionen und Methoden, um eine Vergleichbarkeit zu 
ermöglichen

narrative Y V

S3-5 AR 44 c  Offenlegung von Verweisen auf Standards oder Verpflichtungen, auf denen das Ziel basiert narrative Y V

81 Offenlegungspflichten, wenn das Unternehmen keine Ziele festgelegt hat Y
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Ziele im Zusammenhang mit der Bewältigung wesentlicher negativer Auswirkungen, der Förderung positiver Auswirkungen
und dem Umgang mit wesentlichen Risiken und Chancen
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